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Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung  

der Gemeinde Ostbevern 

 
vom  

 
 
Aufgrund des § 7 Abs. 3 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 15. November 2016 (GV NRW S. 966), hat der Rat der Gemeinde Ostbevern 
in seiner Sitzung am              mit der Mehrheit der Mitglieder des Rates folgende 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ostbevern beschlossen: 
 
 

 

§ 1 

 

(1) § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

„(1) Der Bürgermeister bestellt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbe-
auftragte. Der Bürgermeister bestellt eine Stellvertreterin der Gleichstellungs-
beauftragten für den Aufgabenbereich der §§ 17, 18, 19 Abs. 1 LGG. 

 
(2) § 9 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 
„(3) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Ver-
dienstausfalls, der ihnen durch die Mandatsausübung entsteht, soweit sie 
während der Arbeitszeit erforderlich ist. Der Anspruch besteht auch für 
max. 8 Arbeitstage je Wahlperiode im Falle der Teilnahme an kommunalpoliti-
schen Bildungsveranstaltungen, die der Mandatsausübung förderlich sind. Der 
Verdienstausfall wird für jede Stunde der versäumten Arbeitszeit berechnet, 
wobei die letzte angefangene Stunde voll zur rechnen ist. Der Anspruch wird 
wie folgt abgegolten: 
a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz in 

Höhe des Mindestregelstundensatzes, es sei denn, dass sie ersichtlich kei-
ne finanziellen Nachteile erlitten haben. 



b) Unselbständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz übersteigen-
de Verdienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z. B. durch Vorlage 
einer Bescheinigung des Arbeitgebers, ersetzt. 

c) Selbständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale je Stunde 
erhalten, sofern sie einen den Regelsatz übersteigenden Verdienstausfall 
glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch eine schriftliche 
Erklärung über die Höhe des Einkommens, in der die Richtigkeit der ge-
machten Angaben versichert wird. 

d) Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen, von denen min-
destens eine ein Kind unter 14 Jahren oder eine anerkannt pflegebedürfti-
ge Person nach SGB XI ist, oder einen Haushalt mit mindestens 3 Personen 
führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, 
erhalten für die Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt 
mindestens den Regelstundensatz. Auf Antrag werden statt des Regel-
stundensatzes die notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt 
ersetzt. 

e) Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, die außerhalb der Arbeitszeit auf-
grund der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt notwendig wer-
den, werden auf Antrag in Höhe der nachgewiesenen Kosten erstattet. 
Kinderbetreuungskosten werden nicht erstattet bei Kinder, die das 14. Le-
bensjahr vollendet haben, es sei denn, besondere Umstände des Einzelfalls 
werden glaubhaft nachgewiesen. 
 

(3) § 9 Abs. 4 wird neu eingefügt: 

 

„(4) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates 

grundsätzlich eine zusätzliche Aufwandsentschädigung nach § 46 Satz 1 Nr. 2 

GO NRW i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 EntschVO erhalten, werden gemäß § 46 Satz 2 

GO NRW folgende weitere Ausschüsse ausgenommen: … 

 
 

§ 2 

 

Diese Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ostbevern tritt am 
Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 


